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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die TC Unterhaltungselektronik Aktiengesellschaft, Koblenz 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Eingeschränkte Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der TC Unterhaltungselektronik Aktiengesellschaft, 

Koblenz – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017, der Gewinn- und Ver-

lustrechnung, der Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapitalspiegel für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 sowie dem Anhang, ein-

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der TC Unterhaltungselektronik Aktien-

gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 

geprüft. Die in Abschnitt E. Sonstige Angaben des Lageberichts unter „3. Erklärung 

der Unternehmensführung“ enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung ha-

ben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich ge-

prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss mit Ausnahme der möglichen Aus-

wirkungen des im Abschnitt „Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsur-

teile“ beschriebenen Sachverhalts in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 

und vermittelt mit Ausnahme dieser möglichen Auswirkungen unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 

der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht mit Ausnahme der möglichen Auswir-

kungen des im Abschnitt „Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile“ 

beschriebenen Sachverhalts insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen, mit Ausnahme dieser möglichen 

Auswirkungen, steht der Lagebericht im Einklang mit einem den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Jahresabschluss, entspricht den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
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zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebe-

richt erstreckt sich nicht auf die oben genannten nicht inhaltlich geprüften 

Bestandsteile des Lageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung mit Ausnahme 

der genannten Einschränkungen der Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 

zum Lagebericht zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jah-

resabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile 

Die Gesellschaft ist gegenwärtig in eine Rechtsstreitigkeit mit der Finanzverwaltung 

verwickelt. Der Vorstand hält die geltend gemachten Ansprüche für gegenstandslos 

und hat für diese keine bilanzielle Vorsorge getroffen. Hinsichtlich dieses Verfah-

rens konnten wir keine hinreichende Sicherheit über die mit diesem Verfahren 

möglicherweise verbundenen Risiken, die Angemessenheit der diesbezüglichen La-

geberichtsdarstellung sowie die Angemessenheit der bilanziellen Abbildung erlan-

gen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Jahresabschluss und der 

Lagebericht in Bezug auf die folgenden Punkte fehlerhaft sind. 

Die Gesellschaft weist unter dem Posten „Sonstige Vermögensgegenstände“ eine 

Forderung gegen das Finanzamt aus Umsatzsteuer für Vorjahre in Höhe von 

TEUR 81 aus. Ausweislich der ergangenen Bescheide besteht jedoch eine Umsatz-

steuerverbindlichkeit in Höhe von TEUR 98. 

Für die aus den Umsatzsteuerbescheiden für die Veranlagungszeiträume 2013 bis 

2016 resultierenden Verpflichtungen gegenüber dem Finanzamt in Höhe von  

TEUR 268 wurde keine Verbindlichkeit passiviert. 

Für das Geschäftsjahr 2017 ist, bei gleichlautender Rechtsauffassung der Finanzver-

waltung mit einer Umsatzsteuerverbindlichkeit in Höhe von ca. TEUR 125 zu rech-

nen. Hierfür wurde ebenfalls keine Verbindlichkeit passiviert. 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-

stimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; 

im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-

fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund-

sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-

hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
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mung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und be-

rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-

ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklä-

ren wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen 

Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind 

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere eingeschränkten Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit 

Wir verweisen auf die Angaben der Gesellschaft in Abschnitt C. „Chancen und Ri-

siken“ unter 2. „Risikobericht – Allgemeiner Risikobericht“ des Lageberichts, in de-

nen die gesetzlichen Vertreter darlegen, dass die Gesellschaft an einem Kunden ori-

entiert ist. Sollte der Kunde den Vertrag kündigen, ist die Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit gefährdet. Wie durch die Angaben der Gesellschaft in Abschnitt 

C. „Chancen und Risiken“ unter 2. „Risikobericht – Allgemeiner Risikobericht“ des 

Lageberichts dargelegt, weist dies auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit 

hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und ein bestandsgefährdendes Risiko im 

Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Unsere Prüfungsurteile sind bzgl. dieses 

Sachverhalts nicht modifiziert. 

 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Wir haben - mit Ausnahme des Sachverhalts, der im Abschnitt "Grundlage für die 

eingeschränkten Prüfungsurteile" sowie des Sachverhalts, der im Abschnitt "We-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit" beschrieben ist - bestimmt, dass es keine besonders wichtigen Prü-

fungssachverhalte gibt, die in unserem Bestätigungsvermerk mitzuteilen sind. 

 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die 

sonstigen Informationen umfassen die im Abschnitt Prüfungsurteile genannten, 

nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lageberichts. 
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Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich 

nicht auf die sonstigen Informationen. Dementsprechend geben wir weder ein Prü-

fungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerungen hierzu 

ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonsti-

gen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren 

bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahres-

abschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-

chen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-

chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-

mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 

der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 

Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 

des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht das Unternehmen zu liquidieren oder 

der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative 

dazu. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 

Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver-

mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Ri-

siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzli-

chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 

die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-

einstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-

bericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-

prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten 

– falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 

Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 

mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-

sen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie ei-

nen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-

sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 

Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-

tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

  

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich das ausgefertigte und gebundene Testatsexemplar.



 

 

Seite 6 von 8 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-

sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-

her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-

schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 

das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 

abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-

hängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-

nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-

sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 

sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 

im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 

diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-

zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-

tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Ge-

sellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-

grundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-

abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Ge-

sellschaft. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dar-

gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-

reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere 

die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu-

grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-

rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 

Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 

zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-

hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 

zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 

geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-

feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 

während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung 

ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und 

erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen ver-

nünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängig-

keit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Ver-

antwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jah-

resabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und 

daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese 

Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvor-

schriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 14. Dezember 2017 als Abschlussprü-

fer gewählt. Wir wurden am 12. Februar 2018 vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates 

beauftragt. Wir sind seit dem Geschäftsjahr 2017 als Abschlussprüfer der TC Unter-

haltungselektronik Aktiengesellschaft tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile 

mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO 

(Prüfungsbericht) in Einklang stehen. 

 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Thomas Nickenig. 

 

 

Berlin, den 30. April 2018 

MSW GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft 

 

 

 

_________________   _______________ 

 Mantay Nickenig 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 

 

 

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich das ausgefertigte und gebundene Testatsexemplar.



TC Unterhaltungselektronik AG, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA PASSIVA

31.12.2017 31.12.2016
Euro Euro Euro

31.12.2017 31.12.2016
Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 2,00 2,00

II. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.034,50 34.860,00

III. Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen 684,53 684,53

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

fertige Erzeugnisse und Waren 27.960,31 28.041,31

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 241.428,57
2. sonstige Vermögensgegenstände 245.659,62 245.659,62 256.535,94

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 328.185,81 45.679,65

C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.182,49 2.264,86

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 1.277.288,00 1.277.288,00

II. Kapitalrücklage 2.354.733,23 2.354.733,23

III. Bilanzverlust 3.444.857,55- 3.437.209,29-

B. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 56.191,00 54.771,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 18,59 0,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 8.498,63 0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten 373.837,36 382.354,58 359.913,92

- davon aus Steuern Euro 52.002,96 (Euro 52.748,47)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00

(Euro 39,86)

625.709,26 609.496,86 625.709,26 609.496,86
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TC Unterhaltungselektronik AG, Koblenz

Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. Umsatzerlöse 745.732,66 1.271.365,93

2. sonstige betriebliche Erträge 36.679,35 61.695,21

3. Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren 81,00 10.818,81

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 493.426,59 505.793,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 43.255,34 49.212,25
536.681,93 555.005,66

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 16.104,05 19.060,09

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 222.985,46 730.245,98
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung

Euro 72,02 (Euro 0,00)

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 2,27

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.601,85 14.888,82

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,60

10. Ergebnis nach Steuern 7.042,28- 3.043,45

11. sonstige Steuern 605,98 817,42

12. Jahresfehlbetrag 7.648,26 2.226,03-
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Anhang für das Geschäftsjahr 2017 
 
 
Allgemeine Angaben 

Firma: TC Unterhaltungselektronik AG 

Sitz: Koblenz 

Registergericht: Amtsgericht Koblenz  

Handelsregisternummer: HRB 5491 

Der Jahresabschluss der TC Unterhaltungselektronik AG wurde auf der Grundlage der 
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und den ergänzenden Vorschriften 
für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Absatz 3 Satz 2 HGB i.V.m. § 264d HGB 
aufgestellt, da die von ihr ausgegebenen Aktien an einem organisierten Markt im Sinne des  
§ 2 Absatz 1 S.1 WpHG zugelassen sind.  

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten. 

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte unter Anwendung der handelsrechtlichen 

Gliederungsvorschriften. Die Bilanz ist in Kontenform erstellt worden. Die in § 266 Abs. 2 und 
3 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge 
ausgewiesen. 

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren in Staffelform 
angewandt. Der gesonderte Ausweis und die vorgeschriebene Reihenfolge der einzelnen 
Posten gem. § 275 Abs. 2 HGB wurden eingehalten. 

Die TC Unterhaltungselektronik AG ist gemäß § 290 Abs. 5 HGB von der Pflicht zur Aufstellung 
eines Konzernabschlusses befreit. 

 

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern 
sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwick-
lungskosten angesetzt. 

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, 
soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 
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Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der 
Vermögensgegenstände linear vorgenommen. 

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410 wurden im 
Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. 

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. 

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tages-
werte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Abwertungen für Bestands-
risiken, die sich aus verminderter Verwertbarkeit ergeben, werden in angemessenem, aus-
reichendem Umfang vorgenommen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgenstände wurden unter Berücksichtigung aller 
erkennbaren Risiken mit dem Nominalwert angesetzt. 

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nominalwert angesetzt. 

Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wurde nach § 250 Absatz 1 HGB angesetzt. 

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlich-
keiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung notwendig ist (§253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit 
von mehr als einem Jahr werden mit dem Ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen 
Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§253 Abs. 2 Satz 1 HGB). 

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). 

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden mit dem Kurs zum Entstehungszeitpunkt 
erfasst. 

Fremdwährungspositionen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem 

Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet unter Beachtung des Anschaf-
fungswert- und Realisationsprinzips. Bei einer Laufzeit innerhalb von einem Jahr erfolgt die 
Umrechnung grundsätzlich zum Bilanzstichtag. 

 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden im Wesentlichen übernommen werden. 

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem 
Vorjahr fand nicht statt. 
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Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung 

Anlagevermögen 

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu ent-
nehmen, der als Anlage zu diesem Anhang beigefügt ist. 

Die Angaben nach § 285 Nummer 11 HGB unterbleiben, da die Gesellschaft von der 
Ausnahmeregelung des § 286 Absatz 3 Nummer 1 HGB Gebrauch macht. 

 

Sonstige Vermögensgegenstände 

Von den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von TEUR 246 weisen TEUR 2eine 
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr auf. Die restlichen TEUR 244 sind innerhalb eines Jahres 
fällig. 

 

Eigenkapital 

Das Grundkapital von Euro 1.277.288 setzt sich aus 1.277.288 auf den Inhaber lautende 
Stammstückaktien mit einem rechnerischen Wert von 1,00 Euro/Stück zusammen. Hiervon 
halten Frau Petra Bauersachs (Vorstandsvorsitzende), Koblenz, sowie Herr Guido Ciburski 
(Vorstand), Koblenz, zum Stichtag 25,01% bzw. 24,60 % der Stimmrechte. 

 

Genehmigtes Kapital 

Der Vorstand wurde auf der Hauptversammlung vom 11. Oktober 2016 ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 10 Oktober 2021 durch Ausgabe 
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder 
mehrmals um bis zu insgesamt Euro 638.644 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/1). 

 

Die Kapitalrücklage beträgt zum Bilanzstichtag Euro 2.354.733 und hat sich gegenüber dem 
Vorjahr nicht verändert. 
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Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 56 (Vorjahr TEUR 55) setzen sich im 
Wesentlichen aus eine Rückstellung für mögliche Verfahrenskosten in Höhe von TEUR 10, 
Verpflichtungen für die Hauptversammlung in Höhe von TEUR 10 (Vorjahr TEUR 10), sowie 
Rückstellungen für Abschlusskosten in Höhe von TEUR 26 (Vorjahr TEUR 23) zusammen. 

 

Angabe zu Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten setzen sich zum Stichtag 31. Dezember 2017 wie folgt zusammen: 

 
EUR 

 
Gesamtbetrag 

 
Bis 1 Jahr 

Größer als  
1 Jahr 

Davon mehr 
als 5 Jahre 

Davon 
besichert 

Verbindlichkeiten  
ggü. Kreditinstituten 

 
18,59 

 
18,59 

 
(0,00) 

 
(0,00) 

 
(0,00) 

(Vorjahr) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Erhaltene Anzahlungen 8.498,63 8.498,63 0,00 0,00 0,00 

(Vorjahr) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Sonstige 
Verbindlichkeiten 

 
373.837,36 

 
198.655,18 

 
175.182,18 

 
0,00 

 
0,00 

(Vorjahr) (359.913,92) (138.480,33) (153.953,29) (67.480,30) (0,00) 

-davon aus Steuern 52.002,96     

(Vorjahr) (52.748,47)     

-davon im Rahmen der 
sozialen Sicherheit 

 
0,00 

    

(Vorjahr) (39,86)     

In den sonstigen Verbindlichkeiten ist ein Darlehen in Höhe von TEUR 209 (Vorjahr TEUR 
244) enthalten, davon TEUR 34 (Vorjahr TEUR 22) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr, 
TEUR 175 (Vorjahr TEUR 154) mit einer Restlaufzeit zwischen zwei und fünf Jahren sowie 
TEUR 0 (Vorjahr TEUR 67) mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. 

 

Aufgliederungen der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen  

IT Umsätze Drittländer TEUR 650; Werbeumsätze TEUR 74; Nebengeschäfte TEUR 45. 

 

Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge aus der Auflösung von 
Rückstellungen in Höhe von TEUR13 (Vorjahr TEUR 37). 
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Sonstige Angaben 

Arbeitnehmer 

Die Gesellschaft beschäftigt durchschnittlich 6 (Vorjahr 7) Personen (ohne Mitglieder des 
Vorstands). 

 

Vorstand 

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch folgende 
Personen wahrgenommen: 

- Petra Bauersachs; Kauffrau, Vorstandsvorsitzende, 
- Guido Ciburski; Wirtschaftsingenieur. 

Jeweils alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

Die Bezüge betrugen insgesamt TEUR 307 (Vorjahr TEUR 306) im gesamten Geschäftsjahr. 
Die Bezüge sind vollständig erfolgsunabhängig. 

Hiervon entfällt auf Frau Bauersachs TEURO 156 und auf Herrn Ciburski TEURO 151. 

 

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen oder Personen 

Die Reglungen des § 285 Nr. 21 HGB schreiben vor, Geschäfte mit nahestehenden Personen 
oder Unternehmen im Jahresabschluss darzustellen. Mindestens sind die nicht zu marktüb-
lichen Bedingungen zustande gekommenen Geschäfte, soweit sie wesentlich sind, mit nahe-
stehenden Unternehmen und Personen, einschließlich Angaben zu Art der Beziehungen, zum 
Wert der Geschäfte, sowie weitere Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig 
sind zu erbringen. 

Im Geschäftsjahr 2017 wurden folgende wesentlichen Geschäfte mit nahestehenden Perso-
nen getätigt: 

Art der Beziehung     Darlehen von der Gesellschaft 

Mitglieder des Vorstands    92 730 Euro 

Im Vorjahr bestand eine Forderung gegenüber den Vorständen in Höhe von Euro 56 719. Es 
handelt sich um kurzfristige Darlehen (Verrechnungskonten), die sich unterjährig durch Zah-
lungen der Vorstände für die Gesellschaft, sowie Zahlungen der Gesellschaft an die Vorstände 
verändert haben. 
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Aufsichtsrat 

Dem Aufsichtsrat gehörten am im Geschäftsjahr 2017 folgende Personen an: 

- Herr Thomas Nachtigahl, Werbekaufmann, Aufsichtsratsvorsitzender, 
- Herr Dirk Peters, Kaufmann, stellvertretender Vorsitzender, 
- Herr Heinz Suhr, Kaufmann. 

Die Bezüge des Aufsichtsrats betrugen insgesamt Euro 10.369 (Vorjahr Euro 10.369) im 
gesamten Geschäftsjahr. 

Es handelt sich um die Gesamtbezüge aller drei Aufsichtsratsmitglieder. 

 

Abschlussprüfer 

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar für den Abschlussprüfer beträgt Euro 
20.000 (Vorjahr Euro 18.000) und betrifft ausschließlich Prüfungsleistungen. Es handelt sich 
um eine Rückstellung, da die Abschlussprüfung im folgenden Geschäftsjahr durchgeführt wird. 
Weitere Leistungen wurden durch den Abschlussprüfer nicht erbracht. 

 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Ein Mietvertrag der Geschäftsräume in Koblenz mit dem Vermieter "Dr. Nahgi Nedjat". 

Der jährliche Mietaufwand beträgt TEUR 16. 

 

Angaben zu nicht in der Bilanz ausgewiesenen Geschäften 

Große Kapitalgesellschaften sind verpflichtet, Angaben zu der Art und zu dem Zweck der nicht 
in der Bilanz ausgewiesenen Geschäfte zu machen. Die Gesellschaft hat derartige Geschäfte 
nicht abgeschlossen. 

 

Erklärung zum Corporate Governance Kodex 

Die Erklärung gemäß § 161 AktG haben wir auf unserer Internetseite  
http://www.telecontrol.de/downloads/Entsprechenserkl%C3%A4rung%202017.pdf öffentlich 
zugänglich gemacht. 
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Ergebnisverwendungsvorschlag 

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 7.648,26 mit dem bestehenden 
Verlustvortrag in Höhe von € 3.437.209,29 zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzu-
tragen. 

 

 

Der Vorstand, 30. April 2018 

 

Petra Bauersachs, Guido Ciburski 
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TC Unterhaltungselektronik AG, Koblenz

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen,
Waren und Dienstleistungen 1.015.406,86 643.450,92

- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 718.588,55 926.368,54

+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 51.900,48 328.970,99

- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 15.952,67 401.916,70

+ Ertragsteuerzahlungen 0,00 41.884,02

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 332.766,12 313.979,31-

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 2.278,55 10.289,09

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 684,53

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 2.278,55- 10.973,62-

- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)
Krediten 34.412,38 24.111,52

- Gezahlte Zinsen 13.587,62 14.888,48

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 48.000,00- 39.000,00-

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
(Summe der Cashflows) 282.487,57 363.952,93-

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 45.679,65 409.632,58
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TC Unterhaltungselektronik AG, Koblenz

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 328.167,22 45.679,65

Der Finanzmittelfonds setzt sich aus dem Saldo der Bilanzposten „Kassenbestand,

Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Shecks“ in Höhe von EUR

328.185,81 und „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten“ in Höhe von EUR 18,59.
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TC Unterhaltungselektronik AG, Koblenz

Eigenkapitalspiegel 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Gezeichnetes Kapitalrücklage Erwirtschaf- Gesamt
Kapital tetes Eigen-

kapital
Euro Euro Euro Euro

Stand am 01.01.2016 1.277.288,00 2.354.733,23 3.439.435,32- 192.585,91

Periodenergebnis 2.226,03 2.226,03

Saldo zum 31.12.2016 1.277.288,00 2.354.733,23 3.437.209,29- 194.811,94

Periodenergebnis 7.648,26- 7.648,26-

Saldo zum 31.12.2017 1.277.288,00 2.354.733,23 3.444.857,55- 187.163,68
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 
 

A. Grundlagen des Unternehmens 

1. Allgemein 

Die Gesellschaft hat sich 2017 erneut auf das Gebiet der Software-Erstellung und Web-
Services fokussiert und zu dessen Gunsten den Vertrieb von Consumer-Elektronik hintange-
stellt. Sie erstellt Auftrags-Software und pflegt Server und Webseiten im Kundenauftrag. Das 
hierbei gewonnene Know-How wurde in ein neues eigenes Internet-Projekt investiert, dessen 
Ziel es ist, zukünftig von Auftragsarbeiten finanziell unabhängig zu werden. 

Zum neuen Projekt www.UltraUpload.io: 

Die Grundidee besteht darin, Downloads direkt mit dem Micropayment zu verbinden, um 
damit den folgenden weltweiten Trends und Anforderungen die benötigte Technologie be-
reitzustellen: 

- Unbegrenzte und anonyme Datenspeicherung und Sharing für jedermann, 

- Direkte und integrierte Bezahlung aller Beteiligten (Uploader, Hoster, Portale), 

- Die Speicherung ist nicht störbar durch Dritte (Zensur, Copyright-Trolls), 

- Upload, Download, Content-Angebot erfolgen Ende zu Ende verschlüsselt, 

- Sämtliche Transaktionen werden anonym ausgeführt. 

Inspiriert wurde das Projekt vom ehemaligen Marktführer der Public-Hostingbranche, der an 
ähnlichen Zielen arbeitet und sein Vorhaben als „the next big thing in internet“ angekündigt 
hat. Tatsächlich war die Reaktion auf das Konzept in der Technologie-Gemeinde fulminant, 
eine Crowdfinanzierung in Millionenhöhe in kürzester Zeit überzeichnet.  

Zwischenzeitlich sind Mitarbeiter aus seinem Umfeld an TC herangetreten, da unsere Ge-
sellschaft eine ähnliche Container-Verschlüsselung bereits mit einer Zahlungsmöglichkeit 
gekoppelt hat und unser System reibungslos für den Hauptkunden bereits seit 10 Jahren 
millionenfach im Einsatz ist. Gespräche und Meetings führten uns zur Überzeugung, dass 
unsere Gesellschaft die besten Voraussetzungen hat, auf diesem neuen Markt eigenständig 
eine einzigartige Lösung anbieten zu können. Unsere Technik hat im Juli 2017 die Feasibili-
ty-Phase bestanden und funktioniert prinzipiell. Alle jetzt noch anstehenden Entwicklungs-
Arbeiten können mit dem bestehenden und erprobten Repertoire unseres Technologie-Sets 
(Peer to Peer HTML5 Technik, klassisches Servermanagement) realisiert werden. 

Unser Konzept ist insofern einzigartig, da wir die Vorteile nutzen aus beiden Welten: P2P 
(Unangreifbarkeit, no single point of failure) und Server (Geschwindigkeit, Anonymität). 
Glücklicherweise haben wir die nötigen Erfahrungen und das Know-How nicht nur im Peer to 
Peer Bereich, sondern auch im klassischen Hosterbereich: 
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TC betreut im Rahmen der Auftragsarbeiten für den Hauptkunden ca. 160 Server in Rechen-
zentren aus 7 Ländern, zudem werden über 50 3rd-Party Hoster betreut, mit teilweise eige-
nen Serverfarmen mit bis zu 50 Servern.  

Durch diese Kombination werden einzigartig zusätzliche attraktive Features realisiert, wie 

- Backup und Hostermanagement mit modernsten Peer to Peer Verfahren (IPFS), 

- Hoster und deren Bandbreiten werden dynamisch eingebunden (Hoster = Peers), 

- Ca. 10-20-fach schnellere Uploads und Downloads. 

Weltweit schlummern millionenfach hochattraktive Inhalte auf den Festplatten und Cloud-
Servern der User. Mit der im Bau befindlichen Technologie kann diese gewinnbringend für 
alle Beteiligten genutzt werden, bei minimalen Kosten pro Datei für den End-User (0-1ct/GB). 

Das System ist flexibel genug, um ein Ökosystem aufzubauen wie Weiterverkauf, Provisi-
onsbeteiligungen, bezahlte- oder gratis-Downloads. Zudem werden nicht nur Dateien „be-
zahlbar“ gemacht, sondern auch Links und Text-Snippets unter Nutzung der innerhalb von 
www.mircodollar.org bereits entwickelten und langjährig erprobten Technik. 

Derzeit ist der Server als zentrale Anlaufstelle noch angreifbar (Regierungen, Hacker), die 
Verlagerung in die peer-cloud (blockchain) macht das System aber völlig autark und einzig-
artig. Diese „disruptive technology“ wird für großes Aufsehen sorgen, wenn wirklich alle am-
bitionierten Entwicklungsziele erreicht wurden. Zur Finanzierung der Verlagerung der Trans-
aktionen in die blockchain bereitet die Gesellschaft einen ICO vor. Eine entsprechende cryp-
tocurrency wurde bereits erstellt und die contracts geschrieben. Um auch unabhängig von 
Exchanges zu werden, ist eine solche Umtauschfunktion in andere Crypto- aber auch FIAT-
Währungen bereits im token integriert.   

 

2. Internes Steuerungssystem 

Entscheidende Kennzahl zur Steuerung, Planung und Kontrolle der operativen Tätigkeit und 
damit der Ertragslage der Gesellschaft ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, 
dessen Entwicklung regelmäßig von den Vorständen analysiert wird.  
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B. Wirtschaftsbericht 

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Das Geschäft mit Produkten und Diensten der Informationstechnik und Telekommunikation 
nahm in 2017 europaweit wieder an Fahrt auf. Die ITK-Umsätze in den EU-Staaten sind in 
2017 um knapp 2 % gestiegen. Dabei bestätigt sich der Trend der vergangenen Jahre, dass 
sich das IT-Geschäft deutlich besser entwickelt als der Telekommunikationsmarkt. Dabei ist 
die starke Entwicklung der Umsätze mit Software und IT-Dienstleistungen Ausdruck der fort-
schreitenden Digitalisierung der Gesamtwirtschaft. Unternehmen sämtlicher Branchen inves-
tieren in digitale Technologien. 

Der ITK-Markt wächst weiter: Im Bereich der Informationstechnologie, Telekommunikation 
und Unterhaltungselektronik wird in Deutschland für 2018 ein Umsatz von 164,0 Milliarden 
Euro (+1,7 Prozent) erwartet. 

Die Informationstechnik zeigt sich mit einem voraussichtlichen Umsatz von 88,8 Milliarden 
Euro und einem Wachstum von 3,1 Prozent nach wie vor als Wachstumstreiber der ITK- 
Branche. Mit einem Volumen von 24,4 Milliarden Euro legt das Software-Segment auch in 
2018 kräftig zu und wird mit Abstand am meisten nachgefragt (+6,3 Prozent). Auch die IT-
Services verzeichnen mit einem Plus von 2,6 Prozent ein ordentliches Wachstum auf ein 
Marktvolumen von 40,0 Milliarden Euro. Die IT-Hardware wächst auf 24,4 Milliarden Euro 
(+0,9 Prozent). 

In der Unterhaltungselektronik gehen die Umsätze in diesem Jahr voraussichtlich nach ei-
nem Plus von 2,6 Prozent im letzten Jahr wieder zurück und sinken um 1,9 Prozent auf 9,3 
Milliarden Euro. 

Blockchain wird zu einem Top-Thema in der Digitalwirtschaft 

Die Blockchain gehört 2018 zu den wichtigsten Trendthemen für die Digitalbranche in 
Deutschland. Jedes vierte Unternehmen (26 Prozent) sagt, dass die Technologie zu den 
maßgeblichen Technologie- und Markttrends des Jahres gehört. Vor einem Jahr betrug der 
Anteil gerade einmal 11 Prozent. Damit schiebt sich die Blockchain erstmals in die Top-Ten 
der digitalen Trendthemen. Das hat die jährliche Trendumfrage des Digitalverbands Bitkom 
unter Unternehmen der IT- und Telekommunikationsbranche ergeben. „Der dezentrale An-
satz der Blockchain-Technologie ermöglicht sichere Transaktionen ohne zentrale Vertrau-
ensinstanz. Auf diese Weise können bereits heute Finanztransaktionen sicher gestaltet wer-
den, künftig könnten so aber auch zum Beispiel Beurkundungen ohne Notar erfolgen, Ver-
träge als Smart Contracts sicher abgewickelt oder die komplette Lieferkette eines Produkts 
transparent dargestellt werden“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. „Aktuell werden die 
Möglichkeiten der Blockchain ausgelotet. Es ist ein erfreuliches Zeichen, dass die deutsche 
Digitalwirtschaft diese Chancen erkennt. Jetzt gilt es, auf Grundlage der Technologie praxis-
taugliche Lösungen zu entwickeln.“ 

Quelle: Bitkom https://www.bitkom.org/NP-Marktdaten/ITK-Konjunktur/ITK-Markt-in-
Deutschland/Bitkom-ITK-Marktzahlen-Februar-2018-Kurzfassung.pdf 
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2. Geschäftsverlauf 

Die Aufträge aus dem Internet-Geschäft (Live-TV / Streaming) hat die Gesellschaft wieder 
erfolgreich ausgeführt und konnte Umsätze durch Entwicklung, Design, Beratung, Betreu-
ung, Wartung und Support erzielen. Mit Folgeaufträgen ist weiterhin zu rechnen. Die vom 
Auftraggeber beschlossene Erweiterung des Geschäftes im Bereich Live-TV (Streaming) 
benötigt das spezielle Know-How der Gesellschaft im Peer to Peer Bereich. Hier ist die Ge-
sellschaft weiterhin mit der Weiterentwicklung der nötigen Technologie beauftragt. 

 

3. Lage des Unternehmens 

Ertragslage 

Der Umsatz 2017 betrug 745,7 TEUR. Der Umsatz resultiert weitestgehend aus Auftrags-
Programmierleistungen für Webseiten. Die Realisierung erfolgt weiterhin im Wesentlichen 
mit einem Kunden, so dass eine starke Abhängigkeit diesem gegenüber weiterhin besteht.  

Das Jahresergebnis fiel mit einem Fehlbetrag von 7,6 TEUR erwartungsgemäß niedrig aus.  

Die Verkaufszahlen des weltweit noch immer einmaligen TV-Werbeblockers Fernsehfee 2.0 
(Sat-Receiver) verliefen mangels Werbebudget erwartungsgemäß unzureichend.  

Die Entwicklung der Umsatzerlöse und Ergebnisse im Zeitverlauf stellt sich wie folgt dar: 

Angaben  
in TEUR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
2016 

 
2017 

Umsatz 599 659 739 948,9 957,9 885,1 1271,3 745,7 

Gewinn +220 -110 -118,4 -69,3 +102,5 - 322,5 +2,2 -7,6 

 

Vermögenslage 

Das Vermögen der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus Forderungen und sonstigen 
Vermögensgegenständen (245,7 TEUR, Vorjahr 256,5 TEUR) und Bankguthaben von 328,2 
TEUR (Vorjahr 45,6 TEUR). Durch planmäßige Abschreibungen, denen keine korrespondie-
renden Neuinvestitionen gegenüberstehen, verminderte sich das Anlagevermögen gegen-
über dem Vorjahr von 35,5 TEUR auf 21,7 TEUR. Das Eigenkapital verringert sich um den 
Jahresfehlbetrag von 7,6 TEUR. 
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Finanzlage 

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Einnahmen aus der laufenden Geschäfts-
tätigkeit, im Wesentlichen aus erhaltenen Anzahlungen. Darüber hinaus bestehen Verbind-
lichkeiten gegenüber einem privaten Kapitalgeber seit dem Jahr 2004, welche sich auf 209,2 
TEUR (Vorjahr 243,6 TEUR) belaufen. Die Verbindlichkeiten sind nicht kurzfristig fällig. Die 
Verzinsung erfolgt mit 6 %. 

Die finanziellen Spielräume der Gesellschaft erlauben nur geringe Investitionen in neue Ge-
schäftsfelder oder neue Produkte.  

 

4. Gesamtaussage zum Wirtschaftsbericht 

Der Geschäftsverlauf war aus Sicht der Unternehmensleitung aus zwei Gründen positiv. Zum 
einen konnten die Kosten für die Erfüllung der Auftragsentwicklung niedrig gehalten und da-
mit die Erwartungen des Hauptkunden erfüllt werden. Zum anderen blieb genügend Freiraum 
für die Eigenentwicklung ultraupload.io. Das hiermit geplante ICO kann die Finanzlage der 
Gesellschaft drastisch verbessern und der Gesellschaft die Weiterentwicklung ermöglichen, 
bei der die vorhandenen Transaktionsdatenbanken in eine Blockchain verlagert werden. 
Wenn dies gelingt, entsteht erneut ein eigenes Produkt mit „Game-Changing“-Potential, 
schwer kopierbar und mit beträchtlicher Marktnachfrage (unabschaltbares Filesharing).    

 

C. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und 
Risiken 

1. Prognosebericht 

Mittlerweile tragen sich die externen Internet-TV Projekte wirtschaftlich selbstständig und 
stabil und die AG kann langfristig Umsätze aus Wartungs- und Supportaufträgen generieren.  

Die Gesellschaft hat die in sie gesetzten Erwartungen der Softwareentwicklungs-Auftrag-
geber erfüllt und alle technischen Entwicklungsziele nicht nur erreicht, sondern übertroffen.  

Damit ist es gelungen, ein kompetentes Entwicklungsteam aufzubauen, die allen Produkten 
der Gesellschaft zu Gute kommt und eine gute Ausgangslage für die Akquisition von weite-
ren Aufträgen darstellt. Derzeit stammt nahezu der gesamte Umsatz aber weiterhin von nur 
einem ausländischen Auftraggeber, was eines der Hauptrisiken der Gesellschaft darstellt. 
Sollten diese Aufträge wegfallen bevor das neue Web-Storage-Projekt Umsätze erwirtschaf-
tet, wäre die Gesellschaft insolvenzantragspflichtig. 

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich das ausgefertigte und gebundene Testatsexemplar.
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2. Risikobericht 

Allgemeiner Risikobericht 

In der Orientierung auf nur einen Kunden liegt ein wesentliches Risiko der Gesellschaft. Ein 
bestandsgefährdendes Risiko besteht darin, dass der Kunde seinen Vertrag mit der Gesell-
schaft nicht fortsetzt. Dies halten wir aus heutiger Sicht für unwahrscheinlich. 

Ein weiteres bestandsgefährdendes Risiko resultiert aus den unten näher erläuterten Forde-
rungen seitens des Finanzamts Koblenz aus dem derzeit anhängigen Ermittlungsverfahren. 

 

Rechtsstreit mit dem Finanzamt 

Ein umsatzsteuerlicher Tatbestand aus dem Auslandsgeschäft unseres Hauptkunden, der 
bereits seit 2008 zu Gunsten der Gesellschaft geprüft wurde, wurde ab März 2016 seitens 
der Finanzbehörden neu bewertet. 

Aufgrund dieser Ermittlungen wurde ein vermeintlicher Steueranspruch des Finanzamtes in 
Höhe von 924.106,51 € ermittelt und zur Sicherung dieser Ansprüche am 22. Februar 2016 
der dingliche Arrest in das bewegliche und unbewegliche Vermögen der TC Unterhaltungs-
elektronik AG angeordnet. Durch Gespräche mit der Finanzverwaltung konnte zur Abwen-
dung einer Insolvenz und Sicherung der Zahlungsfähigkeit eine teilweise Aufhebung der Ar-
restanordnung in Höhe eines Teilbetrages von 424.106,51 € erwirkt werden, sodass seit dem 
24. März 2016 nur noch eine reduzierte Arrestanordnung in Höhe von 500.000,00 € besteht. 
Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde zudem von der Finanzverwaltung die Bereit-
schaft signalisiert, die Arrestsumme weiter zu reduzieren, wenn Bedarf dazu bestünde. So-
fern keine unerwarteten größeren Zahlungen auf die Gesellschaft zukommen, wird die Ge-
sellschaft hiervon jedoch voraussichtlich keinen Gebrauch machen. 

Aus Sicht der Gesellschaft ist der Steueranspruch der Finanzverwaltung unbegründet. Daher 
und weil bei Begründetheit ein Anspruch in gleicher Höhe gegenüber dem Hauptkunden ent-
stehen würde, wurde auf die Bildung einer Steuerrückstellung verzichtet. Vielmehr bestehen 
Umsatzsteuererstattungsansprüche in Höhe von 62,2 TEUR für die Jahre 2013 bis 2016, die 
unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen werden und aufgrund der an-
dauernden Ermittlungen bisher nicht zur Auszahlung kamen.  

Die Gefahr einer drohenden Insolvenz, sollte die Steuerforderung der Finanzverwaltung doch 
durchsetzbar sein, bestünde dann, wenn gleichzeitig auch der Hauptkunde seinen Auftrag 
aufkündigt oder die Forderungen aus anderen Gründen nicht weitergereicht werden können. 

Am 28.9.2017 hat die Gesellschaft das erste Verfahren (einstweiliger Rechtschutz) gegen 
das Finanzamt gewonnen. Weitere Vollstreckungen sind vorerst unterbunden worden.  

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich das ausgefertigte und gebundene Testatsexemplar.
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Personelle Risiken 

Die Gesellschaft ist vom Know-How einzelner Mitarbeiter/Programmierer abhängig.  

 

Risiken aus regulatorischen Anforderungen 

Die Gesellschaft hat aufgrund der Zulassung ihrer Aktien zum Handel im Regulierten Markt 
umfangreiche regulatorische Anforderungen einzuhalten. Hieraus können sich rechtliche 
Risiken ergeben. 

 

3. Chancenbericht 

Da es noch keine TV-Werbeblocker in den USA gibt, wäre durch eine Neueinführung und 
Vorstellung der Produkte eine hohe mediale Aufmerksamkeit zu erwarten.  

Der Vorstand ist vom Potential dieser Produkte überzeugt. Die Aufgabe, dieses Potential 
durch Finanzierungslösungen, gezielte Werbemaßnahmen und den Aufbau einer Vertriebs-
struktur auch zu nutzen, zählt zu den größten Herausforderungen der letzten und auch zu-
künftigen Jahre für uns.  

Neben dem Einsatz in eigenen Geräten stellt auch der Einbau eines Werbesignalsystems in 
TV/Set-Top-Boxen andere Hersteller weiteren Produkt- und Absatzmarkt dar. Um dieses 
Potential auch weltweit nutzen zu können, haben wir ein System entwickelt, das Werbesig-
nale für alle TV-Sender weltweit bereitstellen kann. Für einen führenden Hersteller wurde 
bereits ein funktionsfähiger Prototyp gebaut und ein Vertrag geschlossen.  

Im neuen Web-Storage/Payment-System (siehe A.1.) sehen wir derzeit große Chancen für 
die Gesellschaft. Durch integrierte virale Effekte sollte eine Markteinführung keine größeren 
Investitionen erforderlich machen.  

Seit Anfang 2018 arbeiten wir zudem daran, das Upload- und Speicherverfahren unabhängig 
von zentralen Servern zu machen (Peer to Peer, Blockchain). Dies dient dazu, das System 
frei von Zensur auch von staatlichen Stellen und damit noch attraktiver für die Zielgruppen zu 
machen. Da Blockchain basierte Technologien derzeit hoch bewertet werden, wird zudem 
ein ICO-Verfahren vorbereitet.  

Zusätzlich steht der Gesellschaft noch die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung offen. 

 

Leseexemplar - Rechtsverbindlich ist ausschließlich das ausgefertigte und gebundene Testatsexemplar.
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4. Gesamteinschätzung der erwarteten künftigen Entwicklung 

Die Gesellschaft hat nach Meinung des Vorstandes weiterhin große Chancen, die gehal-
tenen Assets gewinnbringend umzusetzen. Die Mitarbeiter von TC haben anspruchsvolle 
Projekte erfolgreich entwickelt und umgesetzt. Der monatliche Break-Even dieser Projekte 
wurde erreicht. Folgeentwicklungsaufträge für TC wurden gesichert.  

Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2018 ein positives Jahresergebnis bei ähnlichen Um-
satzerlösen aus der Erbringung von Entwicklungsleistungen und ähnlichen Kosten zur Er-
bringung der Leistungen. Uns von externen Aufträgen unabhängig machende Ergebnisbei-
träge erwarten wir für 2018 nicht aus dem Bereich Fernsehfee, aber aus dem Bereich ICO. 

Die Finanzierung des laufenden Geschäfts und geringen Investitionen in die Produktentwick-
lung ist aus den Umsatzerlösen sichergestellt. 

Größere Investitionen sind nicht möglich. Eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung von Investi-
tionen in die Markteinführung ist beim derzeit niedrigem Börsenkurs unwahrscheinlich. 

 

D. Internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem 

1. Internes Kontrollsystem 

Das interne Kontrollsystem bezüglich der für den Jahresabschluss wesentlichen Rechnungs-
legungsprozesse beinhaltet vorwiegend den Prozess der Erstellung der Ausgangsrech-
nungen und die Überwachung der Zahlungseingänge. Die Belege werden monatlich an un-
seren Steuerberater übergeben, der die monatliche Finanzbuchhaltung sowie den Jahres-
abschluss unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen des HGB und des Steuerrechts 
erstellt. 

Wir als Vorstand überwachen die Richtigkeit der Rechnungslegung und steuern das Unter-
nehmen durch Reaktion auf Änderungen in der Ertrags- und Liquiditätslage. Ein internes 
Revisionssystem ist nicht installiert. 

 

2. Risikomanagementsystem 

Vorstand und Aufsichtsrat überwachen die Risiken der Gesellschaft und treffen Maßnahmen, 
um das entsprechende Risiko zu ermitteln, zu bewerten und zu bewältigen bzw. dessen Aus-
wirkungen zu reduzieren. 

Das Risikomanagementsystem ist wegen der Größe und Überschaubarkeit unseres Unter-
nehmens und der Geschäftstätigkeit nicht formalisiert ausgestaltet und nicht dokumentiert. 
Wir als Vorstand kennen und überwachen die Risiken fortlaufend. 
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E. Sonstige Angaben 

1. Vergütungsbericht 

Das Vergütungssystem für Vorstand und Aufsichtsrat besteht ausschließlich aus erfolgs-
unabhängigen Bestandteilen. Es bestehen keine Pensionszusagen, Tantiemen, Boni oder 
aktienbasierte Vergütungen und ähnliche variable Vergütungsbestandteile. Zur Höhe der 
Vergütungen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang. 

 

2. Übernahmerelevanten Tatsachen 

Das gezeichnete Kapital setzt sich aus 1.277.288 auf Namen lautende Stückaktien mit einem 
Nennbetrag von € 1,00 zusammen. Beschränkungen in der Stimmrechtsausübung oder 
Übertragung der Aktien gibt es nicht.  

Der Vorstand wurde auf der Hauptversammlung vom 11.10.2016 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 10.10.2021 durch Ausgabe neuer auf den 
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um 
bis zu insgesamt € 638644 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, gibt es nicht. 

Stimmrechtsüberschreitungen von 10 % des Aktienkapitals:  
Frau Petra Bauersachs, Koblenz (Vorstandsvorsitzende), hält bezogen zum Stichtag 
25,01 % der Stimmrechte. Herr Guido Ciburski, Koblenz (Vorstand), hält bezogen zum Stich-
tag 24,60 % der Stimmrechte. 

Herr Guido Ciburski, Koblenz, hat mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil am 01.10.2005 die 
Schwelle von 25 % der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 23,35 % (das 
entspricht 298.205 Stimmrechten) betragen hat. 

Frau Petra Bauersachs, Koblenz, hat mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 27.04.2007 
die Schwelle von 25 % der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 23,80 % (das 
entspricht 304.047 Stimmrechten) betragen hat. 

Frau Petra Bauersachs, Koblenz, hat mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 22.08.2016 
die Schwelle von 25 % der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 25,11 % (das 
entspricht 320.777 Stimmrechten) betragen hat. 

Frau Vanessa Beuttenmüller/Intercap Beteiligungs UG hat mitgeteilt, dass ihr Stimmrechts-
anteil am 17.05.2017 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten hat und an die-
sem Tag 3,64 % (das entspricht 46.500 Stimmrechten) betragen hat. 

Frau Vanessa Beuttenmüller/Intercap Beteiligungs UG hat mitgeteilt, dass ihr Stimmrechts-
anteil am 19.05.2017 die Schwelle von 5 % der Stimmrechte überschritten hat und an die-
sem Tag 5,21 % (das entspricht 66,500 Stimmrechten) betragen hat. 
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Frau Vanessa Beuttenmüller/Intercap Beteiligungs UG hat mitgeteilt, dass ihr Stimmrechts-
anteil am 23.10.2017 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten hat und an die-
sem Tag 3,09 % (das entspricht 39.500 Stimmrechten) betragen hat. 

Frau Vanessa Beuttenmüller/Intercap Beteiligungs UG hat mitgeteilt, dass ihr Stimmrechts-
anteil am 20.3.2018 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem 
Tag 2,11 % (das entspricht 27.000 Stimmrechten) betragen hat. 

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, gibt es nicht. Kapitalbeteiligun-
gen von Arbeitnehmern, die ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben, sind keine be-
kannt. 

Bezüglich der Bestimmungen über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern 
und Satzungsänderungen gelten die gesetzlichen Vorschriften der §§ 84, 85, 133 und 179 
AktG. 

Es wurden keine Entschädigungsvereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitneh-
mern für den Fall eines Übernahmeangebots getroffen.  

Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines 
Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht. 

Zum 31.12.2011 bestand ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals. Die ent-
sprechende Mitteilung an die Aktionäre erfolgte auf der HV vom 09.08.2012 bzw. in der Be-
kanntmachung zur HV-Einberufung vom 03.07.2012. 

  

Die letzte Hauptversammlung fand am 14.12.2017 in Koblenz statt. 

 

3. Erklärung zur Unternehmensführung 

Die Erklärung gemäß § 161 AktG haben wir auf unserer Internetseite 
http://www.telecontrol.de/downloads/Entsprechenserkl%C3%A4rung%202017.pdf öffentlich 
zugänglich gemacht. 

Der Vorstand führt die Geschäfte der TC Unterhaltungselektronik AG nach Maßgabe der 
Gesetze und der Satzung. Der Vorstand der AG besteht aus 2 Vorständen, die für jeweils 
einen Geschäftsbereich verantwortlich sind. Die strategischen und operativen Entschei-
dungen werden von beiden Vorständen gemeinsam getroffen.  

Die Zusammensetzung des Vorstandes erfüllt die Voraussetzungen nach § 76 Abs. 4 AktG. 
Weitere Zielgrößen werden daher unter Bezug auf die Größe der Gesellschaft nicht definiert. 
Der Aufsichtsrat verfügt derzeit über kein weibliches Mitglied. Das Gremium ist bestrebt in-
nerhalb der nächsten Jahre die Voraussetzungen nach § 111 Abs. 5 AktG sukzessive zu 
erfüllen. 
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Gemäß den gesetzlichen Vorschriften und dem Deutschen Corporate Governance Kodex 
überwachte der Aufsichtsrat den Vorstand und beriet diesen bei der Geschäftsführung und 
der Leitung des Unternehmens. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat in alle für das Unterneh-
men grundlegenden Entscheidungen unmittelbar eingebunden. Anhand regelmäßiger münd-
licher Berichte wurde der Aufsichtsrat durch den Vorstand zeitnah und umfassend über die 
aktuelle Geschäftslage informiert. Im Geschäftsjahr 2017 fanden Aufsichtsratssitzungen 
statt. 

Der Geschäftstätigkeit der TC Unterhaltungselektronik AG liegen die den gesetzlichen Anfor-
derungen entsprechenden Unternehmensführungspraktiken zugrunde. 

 

  

Der Vorstand, 30. April 2018 

Petra Bauersachs, Guido Ciburski 
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Versicherung des gesetzlichen Vertreters 

Wir versichern, dass der Jahresabschluss nach bestem Wissen und Gewissen ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
TC Unterhaltungselektronik AG vermittelt. 

Wir versichern, dass im Lagebericht nach bestem Wissen und Gewissen die Darstellung des 
Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses und der Lage der Gesellschaft 
so erfolgt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Die 
wesentlichen Chancen und Risiken sind beschrieben. 

 

 

 

Der Vorstand, 30. April 2018 

Petra Bauersachs, Guido Ciburski 
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